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zum Inhalt hat. Das G. dient der 
Verwirklichung des im —► ökonomi
schen Grundgesetz des Sozialismus 
zum Ausdruck kommenden Zieles 
der sozialistischen Produktion, der 
immer besseren Befriedigung der 
materiellen und kulturellen Bedürf
nisse der werktätigen Menschen. 
Die Verwirklichung der Hauptauf
gabe in ihrer Einheit von Wirt
schafts- und Sozialpolitik erfordert, 
das materielle und kulturelle Lebens
niveau des Volkes auf der Grund
lage eines hohen Entwicklungstem
pos der sozialistischen Produktion 
weiter zu erhöhen. Daraus ergeben 
sich ständig hohe Anforderungen an 
die Gestaltung des Planungssystems 
und die Ausnutzung der Methoden 
und Instrumente der Planung. Plan
mäßigkeit und Proportionalität sind 
im Sozialismus zwei untrennbar mit
einander verbundene Erfordernisse 
der wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Entwicklung. Sie wer
den unter Führung der Arbeiter
klasse und ihrer marxistisch-lenini
stischen Partei durch den sozialisti
schen Staat bewußt verwirklicht und 
gewährleisten eine effektive Ent
wicklung der Zweige und Bereiche 
in ihren quantitativen Wechselbezie
hungen, Größenverhältnissen und 
Wachstumstempi. Die sozialistische 
Planung ist die Grundlage der Lei
tung der sozialistischen Volkswirt
schaft (—► sozialistische Planwirt
schaft). Das gesellschaftliche 
Eigentum vereinigt die Wirtschafts
einheiten zu einem einheitlichen 
volkswirtschaftlichen Ganzen, in 
dem die volkswirtschaftliche Ent
wicklung, die Proportionen zwi
schen den Zweigen ebenso wie die 
Aufgaben der Bereiche, Kombinate 
und Betriebe einem einheitlichen 
Ziel, dem höchsten volkswirtschaft
lichen Nutzen zum Wohle der sozia
listischen Gesellschaft untergeord
net sind. Durch die planmäßige Lei
tung der sozialistischen Volkswirt
schaft seitens des sozialistischen 
Staates werden die Erfordernisse al

ler im Sozialismus wirkenden öko
nomischen Gesetze bewußt erfaßt 
und im Plan unter Berücksichtigung 
der jeweiligen äußeren und inneren 
Entwicklungsbedingungen in kon
krete, qualitativ und quantitativ be
stimmte Aufgaben für die einzelnen 
Betriebe, Zweige und Bereiche um
gesetzt, wodurch die proportionale 
Entwicklung der Volkswirtschaft 
gesichert werden kann. Das Ziel der 
planmäßigen proportionalen Ent
wicklung der sozialistischen Volks
wirtschaft ergibt sich dabei aus dem 
ökonomischen Grundgesetz des So
zialismus. Jede Gesellschaft kann 
sich nur dann erfolgreich entwik- 
keln, wenn bei der Produktion mate
rieller Güter, bei der Verteilung der 
Arbeit und der Produktionsmittel 
auf die einzelnen Zweige der Volks
wirtschaft bestimmte Proportionen 
bestehen bzw. hergestellt werden. 
Im Kapitalismus werden die notwen
digen Proportionen spontan, nur 
durch ständige Schwankungen und 
Disproportionen, durch periodisch 
ausbrechende Überproduktions-, 
Struktur-, Finanz- und Valutakrisen 
und daher nur punktuell und partiell 
erreicht. Mit dem Hinüberwachsen 
des monopolistischen in den staats
monopolistischen Kapitalismus zei
gen sich die antagonistischen Wider
sprüche des Kapitalismus auf einer 
höheren Stufe. Die in den letzten 
Jahren verstärkt zutage getretene 
Verbindung von schweren zykli
schen Krisen mit der —<■ allgemeinen 
Krise des Kapitalismus hat bekräftigt, 
daß auf der Basis kapitalistischer 
Produktionsverhältnisse weder eine 
proportionale noch eine planmäßige 
Entwicklung möglich ist. Nur auf 
der Grundlage des gesellschaftlichen 
Eigentums wird es möglich und not
wendig, die gesellschaftliche Pro
duktion nach einem vorher bestimm
ten Plan zu regeln. Dieser einheitli
che Plan gibt dem Handeln aller 
Glieder der Gesellschaft die notwen
dige Einheitlichkeit und Geschlos
senheit. Er beruht auf der prinzipiel-


